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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten 

des Abkommens vom 30. März 1976 
zwischen

der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

auf dem Gebiet des Post- und Fernmeldewesens 
sowie der Verwaltungsabkommen vom 30. März 1976 

zwischen
dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen 

der Deutschen Demokratischen Republik 
und dem Bundesminister für das Post- und 

Fernmeldewesen der Bundesrepublik Deutschland 
über den Postverkehr, den Fernmeldeverkehr 

und die Abrechnung der Leistungen 
im Post- und Fernmeldetransit

vom 10. Juni 1976

’ Es wird hierdurch bekanntgemacht, daß das am 30. März 
1976 in Bonn Unterzeichnete Abkommen zwischen der Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik und der Re
gierung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet des 
Post- und Fernmeldewesens gemäß seinem Artikel 22 Ab
satz 3 und die zugehörigen Verwaltungsabkommen zwischen 
dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen der Deut
schen Demokratischen Republik und dem Bundesminister für 
das Post- und Fernmeldewesen der Bundesrepublik Deutsch
land über den Postverkehr, den Fernmeldeverkehr und die 
Abrechnung der Leistungen im Post- und Fernmeldetransit 
am 1. Juli 1976 in Kraft treten.

Die Abkommen werden nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 10. Juni 1976

Der Leiter 
des Sekretariats des Ministerrates

Dr. K l e i n e r t  
Staatssekretär


